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1    Eidgenössisches Lebensmittelgesetz (LMG)  817.0 
  vom 9. Oktober 1992 (Stand 13. Dezember 2005) Internet: www.admin.ch/ch/d/sr/c817_0.html  
  

Art. 23 Selbstkontrolle  
1 Wer Lebensmittel, Zusatzstoffe und Gebrauchsgegenstände herstellt, behandelt, abgibt, ein-
führt oder ausführt, muss im Rahmen seiner Tätigkeit dafür sorgen, dass die Waren den ge-
setzlichen Anforderungen entsprechen. Er muss sie entsprechend der „Guten Herstellungs-
praxis“ untersuchen oder untersuchen lassen.  
2 Die amtliche Kontrolle entbindet ihn nicht von der Pflicht zur Selbstkontrolle.  
2bis Wer feststellt, dass von ihm eingeführte, hergestellte, verarbeitete, behandelte oder 
abgegebene Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände die Gesundheit gefährden können, muss 
sicherstellen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten nicht geschädigt werden. Befinden 
sich die Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände nicht mehr unter der unmittelbaren Kontrolle 
der betreffenden Person, so muss diese unverzüglich die zuständige Vollzugsbehörde 
informieren und mit dieser zusammenarbeiten. 
 

2  Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV) 817.02 
  vom 23. November 2005 Internet: www.admin.ch/ch/d/sr/c817_02.html  
  

Art. 3 Verantwortliche Person  
1 
Für jeden Lebensmittelbetrieb ist eine Person zu bezeichnen, welche neben der Unternehmens-

leitung die oberste Verantwortung für die Produktesicherheit im Betrieb trägt (verantwortliche 
Person).  
2 
Ist keine solche bestimmt, so ist die Unternehmensleitung für die Produktesicherheit des Le-

bensmittelbetriebs verantwortlich.  
 
SELBSTKONTROLLE 

  
Art. 49 Grundsatz  
1 

Die verantwortliche Person sorgt im Rahmen ihrer Tätigkeit auf allen Herstellungs-, Ver-
arbeitungs- und Vertriebsstufen dafür, dass die gesetzlichen Anforderungen an Lebensmittel und 
Gebrauchsgegenstände eingehalten werden, insbesondere in Bezug auf den Gesundheitsschutz, 
den Täuschungsschutz sowie den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln und 
Gebrauchsgegenständen.  
2 

Um den Anforderungen nach Absatz 1 zu genügen, ist die verantwortliche Person zur Selbst-
kontrolle verpflichtet.  
3 
Wichtige Instrumente der Selbstkontrolle sind insbesondere:  
a.  die Sicherstellung guter Verfahrenspraktiken (Gute Hygienepraxis, Gute 

Herstellungspraxis);  

b.  die Anwendung von Verfahren, die auf den Prinzipien des HACCP-Konzepts (Art. 
51) beruhen;  

c.  die Rückverfolgbarkeit;  
d.  

 
die Probenahme und die Analyse von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen. 
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Art. 51 Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP-Konzept)  
1 

Wer Lebensmittel herstellt, verarbeitet, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, hat ein oder 
mehrere Verfahren zur ständigen Überwachung der spezifischen biologischen, chemischen und 
physikalischen Gefahren zu entwickeln und anzuwenden, die auf den Grundsätzen des HACCP-
Konzepts beruhen. Artikel 53 bleibt vorbehalten.  
2 
Ein solches Verfahren muss folgende Elemente umfassen:  

a. Identifizierung und Bewertung von Gefahren, die vermieden, ausgeschaltet oder auf ein 
annehmbares Mass reduziert werden müssen («hazard analysis» HA);  

b. Bestimmung der kritischen Kontrollpunkte auf den Prozessstufen, auf denen eine Kontrolle 
notwendig ist, um eine Gefahr unter Kontrolle zu bringen, das heisst zu vermeiden, auszu-
schalten oder auf ein annehmbares Mass zu reduzieren («critical control point(s)», kritische 
Kontrollpunkte, CCP);  

c. Festlegung von Richtwerten in den genannten Prozessstufen zur Unterscheidung der ak-
zeptablen von inakzeptablen Werten zwecks Vermeidung, Ausschaltung oder Reduzierung 
identifizierter Gefahren;  

d. Festlegung und Durchführung eines effizienten Systems zur Überwachung der kritischen 
Kontrollpunkte;  

e. Festlegung von Korrekturmassnahmen für den Fall, dass die Überwachung zeigt, dass ein 
kritischer Kontrollpunkt nicht mehr fehlerfrei funktioniert;  

f. Festlegung eines Verfahrens zur Überprüfung, ob die Vorschriften nach den Buchstaben a-e 
eingehalten werden; Überprüfungen sind regelmässig durchzuführen, auf jeden Fall jedoch 
immer dann, wenn eine Änderung des Produktionsprozesses die Sicherheit des hergestellten 
Lebensmittels beeinträchtigen könnte;  

g. Erstellen von Dokumenten und Aufzeichnungen, mit denen nachgewiesen werden kann, 
dass den Vorschriften nach den Buchstaben a-f entsprochen wird; die Dokumente und 
Aufzeichnungen müssen der Art und Grösse des Unternehmens angemessen sein; sie sind 
jederzeit auf dem neusten Stand zu halten und während eines angemessenen Zeitraums 
aufzubewahren.  

3 
Das HACCP-Konzept ist in einer dem Sicherheitsrisiko und dem Produktionsumfang angepass-

ten Form anzuwenden.  
 

  
Art. 52 Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis 
1 Die Lebensmittelwirtschaft kann Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis erstellen, welche auf 
den Grundsätzen des HACCP-Konzepts beruhen. Diese sind vom BAG genehmigen zu lassen. 
2 Die Leitlinien sollen: 
a.  für die korrekte Umsetzung der Bestimmungen dieses Abschnittes sowie der weiteren 

lebensmittelhygienischen Bestimmungen geeignet sein;  
b.  die einschlägigen Verfahrenskodizes des Codex Alimentarius berücksichtigen; und  
c.  mit den betroffenen Kreisen abgesprochen sein. 
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Art. 54 Abgabe gesundheitsgefährdender Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände  
1 
Stellt die verantwortliche Person fest oder hat sie Grund zur Annahme, dass vom Betrieb einge-

führte, hergestellte, verarbeitete, behandelte oder abgegebene Lebensmittel oder Gebrauchsge-
genstände die Gesundheit gefährdet haben oder gefährden können, und stehen die betreffenden 
Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände nicht mehr unter der unmittelbaren Kontrolle des Be-
triebs, so muss sie unverzüglich :  
a. die zuständige kantonale Vollzugsbehörde informieren;  
b. die erforderlichen Massnahmen treffen, um die betreffenden Produkte vom Markt zu nehmen 

(Rücknahme); und  
2 
Sie muss mit den Vollzugsbehörden zusammenarbeiten.  

 
  

Art. 55 Dokumentation der Selbstkontrolle  
1 

Alle Massnahmen im Rahmen der Selbstkontrolle sind schriftlich oder durch gleichwertige Ver-
fahren zu dokumentieren.  
2 

Das EDI kann die Art und Weise der Selbstkontrolle sowie die Einzelheiten der Dokumentation 
regeln.  
 

3  Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser 817.022.102  
  Internet: www.admin.ch/ch/d/sr/c817_022_102.html 
  

Art. 1  

Diese Verordnung umschreibt folgende Lebensmittel, legt die Anforderungen an sie fest und re-
gelt deren besondere Kennzeichnung und Anpreisung :  
a. Trinkwasser;  
b. Quellwasser;  
c. natürliches Mineralwasser;  
d. künstliches Mineralwasser;  
e. kohlensaures Wasser.  
 

  
Art. 2 Definition  

Trinkwasser ist Wasser, das natürlich belassen oder nach Aufbereitung bestimmt ist zum Trin-
ken, zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen sowie zur Reinigung von Gegenständen, die mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen.  
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Art. 3 Anforderungen 
1 Trinkwasser muss in mikrobiologischer, chemischer und physikalischer Hinsicht genusstauglich 
sein.  
2 Genusstauglich ist Trinkwasser, wenn es an der Stelle, an der es zum Gebrauch zur 
Verfügung steht :  

a. die in der Hygieneverordnung des EDI vom 23. November 2005
2 
für Trinkwasser festgelegten 

hygienischen und mikrobiologischen Anforderungen erfüllt;  

b. die in der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung vom 26. Juni 1995
3 
für Trinkwasser festge-

setzten Toleranz- und Grenzwerte nicht überschreitet; und  
c. bezüglich Geschmack, Geruch und Aussehen einwandfrei ist.  
 

  
Art. 4 Kennzeichnung  

Auf Behältnissen von Trinkwasser, welche an Konsumentinnen oder Konsumenten abgegeben 
werden, dürfen nicht angebracht werden :  
a. Hinweise auf Quellorte oder Quellnamen sowie Bildzeichen, Abbildungen oder Bezeich-

nungen, die Anlass zu Verwechslungen mit einem natürlichen Mineralwasser oder Quell-
wasser geben könnten;  

b. gesundheitsbezogene Anpreisungen.  
 

  
Art. 5 Information  

Wer über eine Wasserversorgungsanlage Trinkwasser an Konsumentinnen und Konsumenten 
abgibt, hat diese jährlich mindestens einmal umfassend über die Qualität des Trinkwassers zu in-
formieren.  
 

  
Art. 6 Anlagen, Mittel und Verfahren für Trinkwasser  
1 
Eine Wasserversorgungsanlage ist eine Anlage zur Fassung oder Aufbereitung, zum Transport, 

zur Speicherung oder Verteilung von Trinkwasser, das an Dritte abgegeben wird.  
2 
Wer eine Wasserversorgungsanlage erstellen oder ändern will, muss dies der zuständigen kan-

tonalen Vollzugsbehörde vorgängig melden.  
3 

Anlagen, Apparate und Einrichtungen zur Wasserversorgung müssen nach den anerkannten 
Regeln der Technik eingerichtet, betrieben, erweitert oder abgeändert werden. Die Inhaberin 
oder der Inhaber ist verpflichtet, sie durch entsprechend ausgebildete Personen regelmässig 
überwachen und unterhalten zu lassen.  
4 

Anlagen, Apparate, Einrichtungen und Verfahren zur Aufbereitung von Trinkwasser dürfen nur 
benutzt werden, wenn das damit behandelte Trinkwasser jederzeit den Anforderungen von Arti-
kel 3 entspricht.  
5 

Verfahren zur Aufbereitung und Desinfektion von Trinkwasser bedürfen der Bewilligung durch 
das Bundesamt für Gesundheit (BAG).  
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4  Hygieneverordnung des EDI (HyV) 817.024.1
 vom 23. November 2005 

  Internet: www.admin.ch/ch/d/sr/c817_024_1.html  
  

Art. 3 Sorgfaltspflicht  
1 

Die verantwortliche Person muss Sorge dafür tragen, dass auf allen Herstellungs-, Verarbei-
tungs- und Vertriebsstufen die Hygienevorschriften dieser Verordnung eingehalten werden.  
2 
Sie stellt namentlich sicher, dass :  
b. die in den Anhängen 1–3 festgelegten mikrobiologischen Kriterien eingehalten werden.  

 
  

Art. 5 Grenzwerte und Toleranzwerte für Mikroorganismen  
1 

Die Grenzwerte nach Anhang 1 bezeichnen die Mengen von Mikroorganismen, bei deren Über-
schreitung ein Produkt als gesundheitsgefährdend gilt.  
2 

Die Toleranzwerte nach Artikel 48 Absatz 3 und Anhang 2 bezeichnen die Mengen von Mikro-
organismen, die erfahrungsgemäss nicht überschritten werden, wenn die Rohmaterialien sorgfäl-
tig ausgewählt werden, die Gute Herstellungspraxis eingehalten und das Produkt sachgerecht 
aufbewahrt wird. Wird der Toleranzwert überschritten, so gilt die Ware als im Werte vermindert.  
3 Ein Prozesshygienekriterium gibt die akzeptable Funktionsweise des Herstellungsprozesses 
an. Bei dessen Überschreitung sind die erforderlichen Korrekturmassnahmen zur Sicherstellung 
der Prozesshygiene zu treffen. Es gilt nicht für sich im Handel befindliche Produkte. 
4 Die mikrobiologischen Kriterien werden durch Grenzwerte und Toleranzwerte ausgedrückt. 
5 Ein Grenzwert bezeichnet die Anzahl Mikroorganismen, bei deren Überschreitung ein Produkt 
als gesundheitsgefährdend gilt. 
6 Ein Toleranzwert bezeichnet die Anzahl Mikroorganismen, die erfahrungsgemäss nicht 
überschritten werden darf, wenn die Rohstoffe sorgfältig ausgewählt werden, die Gute 
Herstellungspraxis eingehalten und das Produkt sachgerecht aufbewahrt wird. Wird der 
Toleranzwert überschritten, so gilt die Ware als im Werte vermindert. 
  



LC FR Trinkwasser – Gesetzestextauszüge Page 6 sur 8
 

Trinkwasser_gesetzliche Anforderungen_2008.doc  2008 

 
  

Art. 17 Wasserversorgung  
1 

In Lebensmittelbetrieben muss in ausreichender Menge Trinkwasser gemäss der Verordnung 
des EDI vom 23. November 2005

 
über Trink-, Quell- und Mineralwasser zur Verfügung stehen.  

2 
Trinkwasser ist immer dann zu verwenden, wenn gewährleistet werden muss, dass Lebensmit-

tel nicht kontaminiert werden.  
3 

Wasser, das zur Verarbeitung oder zur Verwendung als Zutat aufbereitet werden soll, darf für 
das betreffende Lebensmittel keine mikrobiologische, chemische oder physikalische Gefahren-
quelle darstellen und muss den Anforderungen für Trinkwasser entsprechen.  
4 

Eis, das mit Lebensmitteln in Berührung kommt oder das eine Kontaminationsquelle für Le-
bensmittel darstellen kann, muss aus Trinkwasser hergestellt werden. Das Eis muss so herge-
stellt, behandelt und gelagert werden, dass jegliche Kontamination ausgeschlossen ist.  
5 

Dampf, der direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommt, darf weder gesundheitsgefährdende 
Stoffe enthalten noch die Lebensmittel kontaminieren.  
6 

Brauchwasser, das zur Brandbekämpfung, Dampferzeugung, Kühlung oder zu ähnlichen Zwe-
cken verwendet wird, ist separat zu leiten und als solches zu kennzeichnen. Es darf weder eine 
Verbindung zur Trinkwasserleitung bestehen noch darf das Brauchwasser in diese Leitung zu-
rückfliessen können.  
 

  
Art. 21 Personenhygiene  
1 

Personen, die in einem Lebensmittelbetrieb beschäftigt sind, müssen im Umgang mit Lebens-
mitteln auf persönliche Hygiene und Sauberkeit achten.  
2 

Die Arbeitskleidung oder erforderlichenfalls die Schutzkleidung muss zweckmässig und sauber 
sein.  
4 

Die verantwortliche Person muss das Personal zur Hände-, Körper- und Kleiderhygiene 
anhalten.  
 

  
Art. 23 Schulung und Überwachung  
1 

Die verantwortliche Person hat zu gewährleisten, dass Betriebsangestellte, die mit Lebensmit-
teln umgehen, entsprechend ihrer Tätigkeit überwacht und in Fragen der Lebensmittelhygiene 
angewiesen oder geschult sind.  
2 

Die verantwortliche Person hat zu gewährleisten, dass Betriebsangestellte, die für die Entwick-
lung und Anwendung des HACCP-Konzepts zuständig sind, in allen Fragen der Anwendung des 
HACCP-Konzepts geschult sind.  
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Art. 24 Zutritt betriebsfremder Personen  

Die verantwortliche Person regelt den Zutritt betriebsfremder Personen (z.B. Besucherinnen und 
Besucher) zu Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, und legt die 
notwendigen Hygienemassnahmen fest. 
 

5  Verordnung des EDI über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln 817.021.23 
  Inhaltsstoffverordnung, FIV) 

  vom 26. Juni 1995 (Stand am 27. Dezember 2005) Internet: www.admin.ch/ch/d/sr/c817_021_23.html 
  

Art. 1 Grundsatz  

Fremd- und Inhaltsstoffe (Stoffe) dürfen in oder auf Lebensmitteln nur in gesundheitlich unbe-
denklichen und technisch unvermeidbaren Mengen vorhanden sein.  
 

  
Art. 2 Höchstkonzentration, Toleranz-und Grenzwerte  
1 

Als Höchstkonzentration gilt die Konzentration eines Stoffes und seiner toxikologischbedeutsa-
men Folgeprodukte, die in oder auf einem bestimmten Lebensmittel im Zeitpunkt der Abgabe an 
die Konsumentinnen oder Konsumenten vorhanden sein darf.  
2 
Die Höchstkonzentration eines Stoffes wird als Toleranzwert oder als Grenzwert angegeben.  

3 
Der Toleranzwert ist die Höchstkonzentration, bei dessen Überschreitung das Lebensmittel als 

verunreinigt oder sonst im Wert vermindert gilt.  
4 

Der Grenzwert ist die Höchstkonzentration, bei dessen Überschreitung das Lebensmittel für die 
menschliche Ernährung als ungeeignet gilt.  
 

 
Systematische Sammlung des Bundesrechts (SR): - Teil 817 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/81.html#817 
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6  Gesetz vom 30. November 1979 über das Trinkwasser 821.32.1
  

Art. 8 Trinkwasserversorgung 

Die Gemeinden sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Wohn- und öffentliche Räume über 
genügend Trinkwasser verfügen. 
 

  
Art. 18 Analysenresultate 
1 Das Kantonale Laboratorium teilt die Analysenresultate den Interessierten und dem 
Gemeinderat mit. 
2
 Es schreibt gegebenenfalls vor, welche Massnahmen zu treffen sind. 

 
 
Freiburgische Gesetzgebung: Systematische Gesetzessammlung des Kantons Freiburg - 
(SGF) 
http://www.fr.ch/sleg_bdlf/de/simple.aspx 


